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HALFEN Stud Connector Typ B HSC-B  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten und drei Anlagen mit 11 Seiten. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Nr. Z-15.6-284 vom 28. Januar 2010. Der Gegenstand ist erstmals am 28. Januar 2010 allgemein 
bauaufsichtlich zugelassen worden.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden 
Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung 
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige 
Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender 
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für 
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik 
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

 

el
ek

tro
ni

sc
he

 k
op

ie
 d

er
 a

bz
 d

es
 d

ib
t: 

 z
-2

1.
8-

19
74



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

Nr. Z-21.8-1974 

 

Seite 3 von 7 | 30. November 2012 

Z52084.12 1.21.8-59/12

 

II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

Zulassungsgegenstand sind Halfen Stud Connectoren Typ B (HSC-B) aus Betonstab-
stahl B500B, ds = 12, 16, 20 oder 25 mm mit ein- oder beidseitig aufgeschraubten Verbin-
dungsmuffen nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-1.5-189 und nachfolgend 
ergänzenden Bestimmungen. Alternativ kann der HSC-B, ds = 12 mm aus nichtrostendem 
Betonstahl B500 NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4362 bestehen. 

Halfen Stud Connectoren Typ B (HSC-B) dienen zum Anschluss von Stahlkonsolen oder von 
Stahlträgern an Betonelemente, wobei sowohl ein- als auch beidseitige Ausführungen 
möglich sind.  

Ausführungsbeispiele sind in Anlage 1 gegeben. Bei der einseitigen Ausführung ist eine 
Verankerung der Muffenstäbe mittels Ankerköpfen nach allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung Nr. Z-21.8-1973 oder in abgebogener Form nach DIN 1045-1:2008-08 bzw. 
DIN EN 1992-1-1:2011-01 möglich.  

Halfen Stud Connectoren Typ B (HSC-B) dürfen nur in Normalbeton verwendet werden. Die 
Betonfestigkeit beträgt mindestens C20/25 und nicht mehr als C70/85.  

Halfen Stud Connectoren Typ B (HSC-B) dürfen bei vorwiegend ruhenden und nicht 
vorwiegend ruhenden Lasten verwendet werden.  

2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1.1 Werkstoffeigenschaften 

Das Ausgangsmaterial der Muffenstäbe muss die Eigenschaften eines B500B nach 
DIN 488-1 oder B500 NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4362 nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung aufweisen. 

Die Anforderungen an die Ankerköpfe nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
Nr. Z-21.8-1973 sind einzuhalten. 

Die Verbindungsmuffen müssen den Anforderungen nach allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung Nr. Z-1.5-189 und den Angaben des beim Deutschen Institut für Bautechnik und 
der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Datenblattes entsprechen. Die für die Verbin-
dungsteile verwendeten Werkstoffe sind in Anlage 2 angegeben.  

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 

2.2.1 Herstellung 

Die Anschlussstäbe der Halfen Stud Connectoren Typ B (HSC-B) werden an einem 
Stabende bzw. an beiden Stabenden in die Muffen werkseitig eingeschraubt. Bei den 
Stabnenndurchmessern 12, 16 bzw. 20 mm sind auf der Anschlussseite der Stahl-
konstruktion Schrauben M12, M16 bzw. M20, bei den Muffen mit Stabnenndurchmesser 
25 mm sind Schrauben M27 nach Anlage 2 zu verwenden. 

Es sind ausschließlich mit dem Kennzeichen des Herstellwerkes versehene HSC-Anker und 
Muffen nach den Bestimmungen der unter Abschnitt 2.1.1 genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen zu verwenden. 

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung 

Verpackung, Transport und Lagerung müssen so erfolgen, dass die Muffen, Stabgewinde 
und Anker bis zu ihrer Verwendung auf der Baustelle vor Korrosion, mechanischer 
Beschädigung und Verschmutzung geschützt sind. 
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2.2.3 Kennzeichnung 

Der Lieferschein der Halfen Stud Connectoren Typ B (HSC-B) muss vom Hersteller mit dem 
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen 
der Länder gekennzeichnet werden und den Nenndurchmesser des HSC-B enthalten. Die 
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.  

2.3 Übereinstimmungsnachweis 

2.3.1 Allgemeines 

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Überein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer 
regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauproduktes nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.  

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine 
hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle 
einschließlich Produktprüfung einzuschalten.  

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch 
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter 
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben. 

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur 
Kenntnis zu geben.  

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im 
Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:  

- Beschreibung und Prüfung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:  

Der Hersteller der Halfen Stud Connectoren Typ B (HSC-B) muss sich davon 
überzeugen, dass die für den Betonstahl B500B in DIN 488-1 bzw. B500 NR nach 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, für die Ankerköpfe nach allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-21.8-1973 und für die Muffen nach allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-1.5-189 geforderten Eigenschaften durch Werkkenn-
zeichen und Ü-Zeichen belegt sind. 

- Für die Muffen ist eine werkseigene Produktionskontrolle nach allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-1.5-189, Abschnitt 2.3.2 durchzuführen. 

Die im Datenblatt 'Halfen Stud Connectoren Typ B (HSC-B)' angegebenen Abmessungen 
sind zu prüfen und die dort angegebenen Toleranzen einzuhalten.  

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:  

- Bezeichnung des Bauproduktes, 

- Art der Kontrolle oder Prüfung, 

- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts, 

- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen, 

- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 
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Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremd-
überwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen.  

2.3.3 Fremdüberwachung 

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-
wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. Im Rahmen der 
Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen und es sind 
Proben für Stichprobenprüfungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen 
jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.  

Im Rahmen der Fremdüberwachung sind auch Proben für Stichprobenprüfungen zu 
entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle. Die 
Auswertungen der im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle durchzuführenden 
Zugversuche sind zu kontrollieren. In Zweifelsfällen führt die fremdüberwachende Stelle 
eigene Versuche durch. 

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen.  

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung 

Für Entwurf, bauliche Durchbildung, Ermittlung der Schnittgrößen und Bemessung gelten 
DIN 1045-1 bzw. DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA und DIN 18800-1 
bzw. DIN EN 1993-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA sowie Anlagen 2 und 3. 

Der Nachweis gegen Ermüdung ist gemäß DIN 1045-1, Abschnitt 10.8 bzw. 
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.8 zu führen. Als Kennwert der 
Ermüdungsfestigkeit ist für die Durchmesser 12, 16 und 20 mm eine Spannungsschwing-
breite von ΔσRsk = 80 N/mm² für N = 2 • 106 Lastzyklen und für den Durchmesser 25 mm 

eine Spannungsschwingbreite von ΔσRsk = 70 N/mm² für N = 2106 Lastzyklen anzunehmen 
(siehe DIN 1045-1, Bild 52 bzw. DIN EN 1992-1-1, Bild 6.30). Die Spannungsexponenten 
der Wöhlerlinie sind mit k1 = 3,5 bis 2106 Lastzyklen, k1 = 3 von 2106 bis 107 Lastzyklen 
sowie k2 = 5 anzusetzen. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

 Beim Einbau der Halfen Stud Connectoren Typ B (HSC-B) gelten die Mindestabstände nach 
Anlage 2, Tabelle 1. Auf die Einhaltung dieser Mindestabstände ist zu achten. 
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Folgende Normen und Verweise werden in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in Bezug 
genommen: 

- DIN 488-1:2009-08 Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung 

- DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: 
Bemessung und Konstruktion 

- DIN 6912:2009-06 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Niedriger Kopf, mit 
Schlüsselführung 

- DIN 7984:2009-06 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf 

- DIN 18800-1:2008-11 Stahlbauten - Teil 1: Bemessung und Konstruktion 

- DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 
und Regeln für den Hochbau; Deutsche Fassung 
EN 1992-1-1:2004+AC:2010  und 

 DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - 
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 
und Regeln für den Hochbau 

- DIN EN 1993-1-1:2010-10 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - 
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den 
Hochbau; Deutsche Fassung EN 1993-1-1:2005+AC:2009 
 und 

 DIN EN 1993-1-1/NA:2010-10 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - 
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - 
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den 
Hochbau 

- DIN EN 1993-1-8:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - 
Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen; Deutsche Fassung 
EN 993-8:2005+AC:2009  und 

 DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - 
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - 
Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen 

- DIN EN 10277-3:2008-06 Blankstahlerzeugnisse - Technische Lieferbedingungen - Teil 3: 
Automatenstähle; Deutsche Fassung EN 10277-3:2008 

- DIN EN ISO 1461:2009-10 DIN EN ISO 1461:1999-03, Durch Feuerverzinken auf Stahl 
aufgebrachte Zinküberzüge - Anforderungen und Prüfungen 
(ISO 1461:2009); Deutsche Fassung EN ISO 1461:2009 

- DIN EN ISO 4762:2004-06 Zylinderschrauben mit Innensechskant (ISO 4762:2004); 
Deutsche Fassung EN ISO 4762:2004 

- DIN SPEC 1021-4-2; DIN CEN/TS 1992-4-2:2009-08 

  Bemessung der Verankerung von Befestigungen in Beton - 
Teil 4-2: Kopfbolzen; Deutsche Fassung CEN/TS 1992-4-2:2009 

- DAfStb-Heft 240:1991 Hilfsmittel zur Berechnung von Schnittgrößen und Form-
änderungen von Stahlbetontragwerken nach DIN 1045, Ausgabe 
Juli 1988 

- DAfStb-Heft 525:2003-09 Erläuterungen zur DIN 1045-1 einschließlich Berich-
tigung 1:2005-05 
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- Zulassung Nr. Z-1.5-189 Mechanische Verbindung und Verankerung von Stabstahl 
"Halfen-Bewehrungsschraubanschluss Typ HBS-05" vom 
14. Februar 2012 

- Zulassung Nr. Z-21.8-1973 Halfen Stud Connector HSC vom 30. November 2012 

- Zulassung Nr. Z-30.3-6 Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden 
Stählen vom 20. April 2009, geändert durch Bescheid vom 
2. Mai 2011 

- Das Datenblatt ist beim Deutschen Institut für Bautechnik und der für die Fremdüberwachung einge-
schalteten Stelle hinterlegt. 

 

 

Andreas Kummerow Beglaubigt 

Referatsleiter 
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